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Schulpflicht & Zuweisung in eine Deutschklasse 

Gesetzeslage Stichpunkte 

§10 (1) MSO 
„Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher 
Muttersprache“ 

− 1Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache, die 
nach Deutschland zugewandert sind und keine oder nur geringe 
Deutschkenntnisse haben, besuchen zunächst eine Deutsch-
klasse, soweit das Staatliche Schulamt eine solche im Schulspren-
gel im Benehmen mit dem Schulaufwandsträger oder in Verbün-
den im Benehmen mit den Schulaufwandsträgern gebildet hat oder 
eine solche auf Grund eines Gastschulverhältnisses besucht wer-
den kann. 

− 2Auf Antrag der Erziehungsberechtigten kann die Schulleiterin 
oder der Schulleiter gestatten, dass die Schülerin oder der Schüler 
statt einer Deutschklasse eine Regelklasse besucht, wenn zu er-
warten ist, dass sie oder er dem Unterricht folgen kann.  

− 3In Deutschklassen erfolgt eine intensivierte Sprachförderung, 
Werteerziehung und kulturelle Bildung.  

− 4Ziel ist, die Schülerinnen und Schüler so vorzubereiten, dass sie 
anschließend dem Unterricht in einer Regelklasse der Jahrgangs-
stufe folgen können, in die Schulpflichtige gleichen Alters regelmä-
ßig eingestuft sind.  

− 5Der Besuch einer Deutschklasse endet in der Regel nach einem, 
spätestens jedoch nach zwei Schulbesuchsjahren. 

 
 
 

Wer besucht eine 
Deutschklasse? 
 
 
 
 
 
 

Antrag der Eltern auf Be-
such einer Regelklasse 

 → SL entscheidet. 
 

Ziel einer DK. 
 

Ziel einer DK. 
 
 
 

Verweildauer in einer 
DK. 

§10 (2) MSO 
„Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher 
Muttersprache“ 

− 1Für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache, 
die eine Regelklasse besuchen, werden vom Staatlichen Schulamt 
Deutschfördermaßnahmen im Rahmen der vom Staatsministerium 
festgelegten Richtlinien eingerichtet. 

− 2Die Anzahl der Unterrichtsstunden richtet sich nach dem Förder-
bedarf und den Lernfortschritten der Schülerinnen und Schüler. 

 
 
 

Deutschfördermaßnah-
men für SuS in einer Re-
gelklasse. 
 

Anzahl der Unterrichts-
stunden. 

 

Art. 36 (3) BayEUG 
„Erfüllung der Schulpflicht“ 

− 1Für jeden aus dem Ausland zugezogenen Schulpflichtigen stellt 
die Schule fest, in welche Jahrgangsstufe der Pflichtschule er ein-
zuweisen ist. 

 
 

Schule legt die Jahr-
gangsstufe fest. 
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− 2Es gilt derjenige Teil der Schulpflicht als zurückgelegt, der dem 
durch die Einweisung bestimmten Zeitpunkt regelmäßig voraus-
geht. 

− 3Die Schülerinnen und Schüler sind in der Pflichtschule grundsätz-
lich in die Jahrgangsstufe einzuweisen, in die Schulpflichtige glei-
chen Alters, die seit Beginn ihrer Schulpflicht ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in Bayern haben, regelmäßig eingestuft sind. 

− 4Die Schülerinnen und Schüler, die wegen ihres allgemein man-
gelnden Bildungsstands dem Unterricht ihrer Jahrgangsstufe nicht 
folgen können, können bis zu zwei Jahrgangsstufen tiefer einge-
stuft werden; eine Verlängerung der Schulpflicht findet hierdurch 
nicht statt. 

− 5Ein Schulpflichtiger, der dem Unterricht wegen mangelnder 
Kenntnis der deutschen Sprache nicht folgen kann, ist, soweit or-
ganisatorisch und finanziell möglich, besonderen Klassen oder Un-
terrichtsgruppen zuzuweisen. 

− 6Schulpflichtige, die nach dem Asylgesetz verpflichtet sind, in einer 
besonderen Aufnahmeeinrichtung im Sinn des § 30a AsylG zu 
wohnen, werden zur Erfüllung der Schulpflicht besonderen dort 
eingerichteten Klassen und Unterrichtsgruppen zugewiesen. 

− 7Art. 44 bleibt unberührt. 

Zurückgelegte Schul-
pflicht. 
 

Einzuweisende Jahr-
gangsstufe. 
 
 

Einstufung bis zu 2 Jah-
ren unter der entspre-
chenden Jahrgangsstufe 
möglich. 
 

Zuweisung zu besonde-
ren Klassen / Unter-
richtsgruppen. 
 

Klassenzuweisung von 
SuS die in einer beson-
deren Aufnahmeeinrich-
tung leben. 

Wahl des Schulrechts 

 
 
 

Bewertung DaZ oder Deutsch 

Gesetzeslage In Kürze 

§18 (3) MSO 
„Zwischen- und Jahreszeugnisse“ 

− 1Schülerinnen und Schüler, die anstelle des Unterrichts im Fach 
Deutsch ausschließlich auf der Grundlage des Lehrplans für das 
Fach Deutsch als Zweitsprache unterrichtet werden, erhalten eine 
Note für das Fach Deutsch als Zweitsprache. 

− 2Auf Antrag der Erziehungsberechtigten erhalten Schülerinnen und 
Schüler, die neben einem Unterricht auf der Grundlage des Lehr-
plans für das Fach Deutsch als Zweitsprache den Deutschunter-
richt zumindest teilweise besuchen, eine Note im Fach Deutsch; 
die Leistungen aus dem Unterricht im Fach Deutsch als Zweitspra-
che werden in pädagogischer Verantwortung einbezogen. 

− 3Wird kein Antrag nach Satz 2 gestellt, wird eine Note im Fach 
Deutsch als Zweitsprache erteilt. 

 
 

Unterricht ausschließlich 

in DaZ  Note in DaZ 
 
 

Auf Antrag der Erzie-
hungsberechtigten ist 
eine Note in Deutsch 
möglich. 
 
 

Kein Antrag  Note in 
DaZ 
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Bewertung in anderen Fächern 

Gesetzeslage In Kürze 

§13 (1) MSO 
„Bewertung der Leistung“ 

− 1Bei der Bewertung eines schriftlichen Leistungsnachweises kann 
die äußere Form mit berücksichtigt werden. 

− 2Bei schriftlichen Leistungsnachweisen sind Verstöße gegen die 
Sprachrichtigkeit und schwerere Ausdrucksmängel zu kennzeich-
nen; hiervon kann in begründeten Ausnahmefällen abgesehen 
werden.  

− 3Zwischennoten werden nicht erteilt.  

 
 

Berücksichtigung der äu-
ßeren Form. 

Kennzeichnung der 
Sprachrichtigkeit. 
 
 

Keine Zwischennoten 

§13 (2) MSO 
„Bewertung der Leistung“ 

− Die Lehrerkonferenz kann entscheiden, dass in begründeten Ein-
zelfällen aus pädagogischen Gründen die Bewertung der Leistun-
gen durch Noten vorübergehend ausgesetzt wird; die Erziehungs-
berechtigten sind vorher anzuhören. 

 
 

Notenverzicht in begrün-
deten Einzelfällen aus 
pädagogischen Gründen. 

 
 
 

Entscheidung über das Vorrücken 

Gesetzeslage In Kürze 

§15 (3) MSO  
„Entscheidung über das Vorrücken“ 

− 1Für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache, 
die Unterricht in Deutsch als Zweitsprache erhalten, tritt in Abs. 2 
an die Stelle des Fachs Deutsch das Fach Deutsch als Zweitspra-
che.  

− 2Bei Schülerinnen und Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache 
können in den ersten beiden Jahren des Schulbesuchs in der Bun-
desrepublik Deutschland unzureichende Leistungen im Fach 
Deutsch bei der Entscheidung über das Vorrücken unberücksich-
tigt bleiben. 

 
 

DaZ an Stelle des Fa-
ches Deutsch. 
 
 

Unzureichende Leistun-
gen in Deutsch können 
unberücksichtigt bleiben. 
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Übertritt 

Gesetzeslage In Kürze 

§6 (1) MSO 
„Übertritt an ein Gymnasium oder an eine Realschule“ 

 

Text für Regelschüler, auf den sich §6 (2) bezieht: 

− 1In der Jahrgangsstufe 5 wird eine Eignung für die Bildungswege des Gymnasi-
ums und der Realschule im Jahreszeugnis festgestellt.  

− 2Die Eignung zum Übertritt in die Jahrgangsstufe 5 des Gymnasiums liegt vor, 
wenn die Gesamtdurchschnittsnote aus den Fächern Deutsch und Mathematik 
mindestens 2,0 beträgt. 

− 3Die Eignung zum Übertritt in die Jahrgangsstufe 5 der Realschule liegt vor, wenn 
die Gesamtdurchschnittsnote aus den Fächern Deutsch und Mathematik mindes-
tens 2,5 beträgt.  

− 4Die Eignung zum Übertritt in die Jahrgangsstufe 5 der Realschule wird von der 
Lehrerkonferenz festgestellt, wenn in Folge nachgewiesener erheblicher persönli-
cher Beeinträchtigungen ohne eigenes Verschulden die in Satz 3 genannte Ge-
samtdurchschnittsnote nicht erreicht wurde, z.B. wegen Krankheit, und für die 
Schülerin oder den Schüler auf Grund der bisherigen Leistungen die Aussicht be-
steht, eine Realschule mit Erfolg zu besuchen; Entsprechendes gilt für die Fest-
stellung der Eignung zum Übertritt in die Jahrgangsstufe 5 des Gymnasiums.  

− 5Die Eignung zum Übertritt in die Jahrgangsstufe 6 der Realschule liegt vor, wenn 
die Gesamtdurchschnittsnote aus den Fächern Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch mindestens 2,0 beträgt. 

 
 

 

 

Eignungsfeststellung Gymna-
sium/Realschule 

Übertritt Gymnasium Jahr-
gangsstufe 5 
 

Übertritt Realschule Jahr-
gangsstufe 5 
 

Übertritt Realschule Jahr-
gangsstufe 5 über Lehrerkon-
ferenz 
 
 
 

 

Übertritt Realschule Jahr-
gangsstufe 6 

§6 (2) MSO 
„Übertritt an ein Gymnasium oder an eine Realschule“ 

− Für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache, 
die nicht bereits ab Jahrgangsstufe 1 eine deutsche Grundschule 
besucht haben, kann bis zu einer Gesamtdurchschnittsnote nach 
Abs. 1 von 3,33 die Eignung festgestellt werden, wenn dies auf 
Schwächen in der deutschen Sprache zurückzuführen ist, die noch 
behebbar erscheinen.  

 
 

Übertritt mit einem  

 von 3,33 möglich. 
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Übertritt (Zusammenfassung) 

Zusammenfassung (§6 (2) MSO „Übertritt an ein Gymnasium oder an 
eine Realschule“) 

Voraussetzungen: 

• Für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Mutterspra-
che, die nicht bereits ab Jahrgangsstufe 1 eine deutsche 
Grundschule besucht haben. 

• Wenn noch behebbare Mängel in der deutschen Sprache die 
Ursache für den Notendurchschnitt sind. 

 

Übertritt in die Jahrgangsstufe 5. des Gymnasiums 

• Deutschnote (Keine DaZ Note) 

• mindestens  3,33 (Deutsch und Mathematik) 

 

Übertritt in die Jahrgangsstufe 5. der Realschule  

• Deutschnote (Keine DaZ Note) 

• mindestens  3,33 (Deutsch und Mathematik) 

 

Übertritt in die Jahrgangsstufe 6. der Realschule 

• Deutschnote (Keine DaZ Note) 

• mindestens  3,33 (Deutsch, Mathematik und Englisch) 

 

 
 

 

Schulbesuch in Deutsch-
land nicht ab Klasse 1. 
 

Bei behebbaren Mängeln 
in Deutsch. 

 

5. → 5. Klasse Gymn. 

Keine DaZ Note 

 3,33 (D, M) 

 

5. → 5. Klasse RS 

Keine DaZ Note 

 3,33 (D, M) 

 

5. → 6. Klasse RS 

Keine DaZ Note 

 3,33 (D, M, E) 
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Aufnahme in Mittlere Reife und Vorbereitungsklasse 

Gesetzeslage In Kürze 

§7 (1) MSO „Aufnahme in Mittlere-Reife-Klassen und Vorberei-
tungsklassen“ 

− 1Auf Antrag der Erziehungsberechtigten werden Schülerinnen und Schüler unter 
folgenden Voraussetzungen in die genannte Jahrgangsstufe aufgenommen: 
 
1. in die Jahrgangsstufe 7 mit einer Durchschnittsnote von mindestens 2,66 aus 
den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch im Zwischenzeugnis oder Jah-
reszeugnis der Jahrgangsstufe 6 oder in einer Aufnahmeprüfung nach Abs. 2, 
 
2. in die Jahrgangsstufen 8 und 9 mit einer Durchschnittsnote von mindestens 
2,33 aus den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch im Zwischenzeugnis o-
der Jahreszeugnis der vorhergehenden Jahrgangsstufe oder in einer Aufnahme-
prüfung nach Abs. 2, 
 

3. in die Jahrgangsstufe 10 mit dem qualifizierenden Abschluss 
der Mittelschule und einer Durchschnittsnote von mindestens 2,33 
in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch oder in einer 
Aufnahmeprüfung nach Abs. 2; wurde der qualifizierende Ab-
schluss der Mittelschule mit dem Fach Muttersprache erworben, 
so tritt dieses an die Stelle des Fachs Englisch. 

− 2Für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache, 
die in die Jahrgangsstufe 7, 8 oder 9 des Mittlere-Reife-Zugs ein-
treten möchten, gilt § 6 Abs. 2 entsprechend. 

 
 

Voraussetzung: Antrag der Er-
ziehungs-berechtigten 
 
Übertritt in M7 
 
 
 
Übertritt in M8 und M9 
 
 
 
 

Übertritt in M10 

mit Quali und  2,33 (D, 
M, E) 
 
 

 

SuS nichtdeutscher Mut-
tersprache: Verweis auf 
§6 (2) MSO. 

§7 (2) MSO „Aufnahme in Mittlere-Reife-Klassen und Vorberei-
tungsklassen“ 

− 1Die Aufnahmeprüfung nach Abs. 1 findet in den Jahrgangsstufen 
6 bis 8 in den letzten Tagen der Sommerferien und in der Jahr-
gangsstufe 9 zeitnah nach dem Erwerb des qualifizierenden Ab-
schlusses der Mittelschule statt; sie erstreckt sich auf die Fächer 
Deutsch, Mathematik und Englisch. 

− 2Eine Teilnahme an der Aufnahmeprüfung ist nur in den Fächern 
nach Satz 1 möglich, in denen eine Notenverbesserung erreicht 
werden kann und wenn im Fall einer Notenverbesserung die nach 
Abs. 1 zur Aufnahme in eine Mittlere-Reife-Klasse erforderliche 
Durchschnittsnote erreichbar ist; die Aufnahmeprüfung kann nicht 
zu einer Notenverschlechterung in einem Fach führen.  

− 3Die Erziehungsberechtigten entscheiden nach Beratung durch die 
Schule, in welchen der nach Satz 2 möglichen Prüfungsfächern 
die Schülerinnen und Schüler an der Aufnahmeprüfung teilneh-
men. 

 

 

 

 
 

Termin für Aufnahmeprü-
fungen 
(D, M, E)  
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Gesetzeslage In Kürze 

− 4Die Gesamtnote wird in Fächern, in denen eine Prüfung abgelegt 
wurde, aus der Note im Jahreszeugnis oder im Zeugnis über den 
qualifizierenden Abschluss der Mittelschule und der Prüfungsnote 
ermittelt; bei einem Durchschnitt von n,5 gibt in der Regel die Prü-
fungsnote den Ausschlag. 

− 5In Fächern, in denen keine Prüfung abgelegt wurde, gilt die Note 
im Jahreszeugnis oder im Zeugnis über den qualifizierenden Ab-
schluss der Mittelschule als Gesamtnote.  

− 6Die Summe der Gesamtnoten in den Fächern nach Satz 1 wird 
durch den Faktor 3 geteilt; der dadurch entstandene Zahlenwert 
bildet die Durchschnittsnote im Sinn des Abs. 1.  

− 7Für Schülerinnen und Schüler, die aus nicht selbst zu vertreten-
den Gründen keine hinreichenden Leistungen im Fach Englisch er-
bringen können und die nicht von der Möglichkeit des Abs. 3 Satz 
1 Gebrauch gemacht haben, tritt anstelle der Aufnahmeprüfung im 
Fach Englisch ein Aufnahmegespräch; in diesem ist zu klären, ob 
die Schülerin oder der Schüler den Leistungsanforderungen des 
Mittlere-Reife-Zugs voraussichtlich entsprechen kann. 

− 8Auf der Grundlage des Aufnahmegesprächs ist eine Gesamtnote 
im Fach Englisch zu bilden. 

− 9Wurde der qualifizierende Abschluss der Mittelschule nach Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 2 mit dem Fach Deutsch als Zweitsprache 
erworben, so tritt an die Stelle der Aufnahmeprüfung im Fach 
Deutsch ein Aufnahmegespräch.  

− 10In diesem ist zu klären, ob die Schülerin oder der Schüler auf 
Grund der bisherigen Leistungen den Anforderungen der Jahr-
gangsstufe 10 im Fach Deutsch voraussichtlich entsprechen kann. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Wenn keine hinreichen-
den Leistungen in Eng-
lisch erbracht werden 
können: Aufnahmege-
spräch anstelle einer 
Aufnahmeprüfung im 
Fach Englisch. 

 
 

Quali in DaZ: Aufnahme-
gespräch anstelle einer 
Aufnahmeprüfung im 
Fach Deutsch 
 

Klärung der Eignung für 
M10 im Fach Deutsch. 

§7 (3) MSO „Aufnahme in Mittlere-Reife-Klassen und Vorberei-
tungsklassen“ 

− 1Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache, die 
aus nicht selbst zu vertretenden Gründen den erforderlichen Leis-
tungsstand in Englisch nicht aufweisen, können bei der vorläufigen 
Anmeldung zu den Jahrgangsstufen 9 und 10 beantragen, in der 
Abschlussprüfung statt in Englisch in der Muttersprache geprüft zu 
werden. 

− 2Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Staatsministe-
rium) entscheidet allgemein oder im Einzelfall, für welche Spra-
chen eine Genehmigung erteilt werden kann. 

− 3Ein Unterricht in der Muttersprache findet nicht statt; während des 
Schuljahres werden je zwei Leistungsfeststellungen als Fernprü-
fung durchgeführt.  

− 4Die Schülerinnen und Schüler können zur Teilnahme an anderem 
Unterricht verpflichtet werden. 

 
 

Jahrgangsstufe 9 und 
10: Beantragung Mutter-
sprache statt Englisch in 
der Abschlussprüfung. 
 
 

Entscheidung über Spra-
che 
 

Kein Unterricht in Mutter-
sprache 
 

Verpflichtung an ande-
rem Unterricht 
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Gesetzeslage In Kürze 

§7 (5) MSO „Aufnahme in Mittlere-Reife-Klassen und Vorberei-
tungsklassen“ 

− 1Schülerinnen und Schüler können im unmittelbaren Anschluss an 
den Besuch der Jahrgangsstufe 9 der Mittelschule in eine Vorbe-
reitungsklasse aufgenommen werden, wenn sie den qualifizieren-
den Abschluss der Mittelschule mit einer Durchschnittsnote von 
mindestens 2,5 erworben haben. 

− 2Ist Schülerinnen und Schülern der Besuch einer Vorbereitungs-
klasse aus organisatorischen Gründen nicht möglich, können sie 
unter den Voraussetzungen des Satzes 1 die Jahrgangsstufe 9 
des Mittlere-Reife-Zugs besuchen. 

− 3Ist diese Durchschnittsnote nicht erreicht, entscheidet die Schul-
leiterin oder der Schulleiter unter Berücksichtigung des Leistungs-
stands der Schülerin oder des Schülers in Abstimmung mit dem 
Staatlichen Schulamt, ob ausnahmsweise eine Aufnahme möglich 
ist. 

 
 

Vorbereitungsklasse, 

wenn Quali mit  2,5 in 
der Jahrgangsstufe 9. 
 
 

M9 statt Vorbereitungs-
klasse 
 
 

Bei Nichterreichen des 
Durchschnitts nur mit 
Ausnahme durch Schul-
leitung und Schulamt. 

 

Aufnahme (Zusammenfassung) 

Zusammenfassung (§7 MSO „Aufnahme in Mittlere-Reife-Klassen und 
Vorbereitungsklassen“) 

Voraussetzungen: 

• Für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Mutterspra-
che, die nicht bereits ab Jahrgangsstufe 1 eine deutsche 
Grundschule besucht haben. 

• Wenn noch behebbare Mängel in der deutschen Sprache die 
Ursache für den Notendurchschnitt sind. 

 

Übertritt in M7, M8 und M9 

• Deutschnote (Keine DaZ Note) 

• mindestens  3,33 (Deutsch, Mathematik und Englisch) 

 

Übertritt in M10 

• Deutschnote (Keine DaZ Note) 

• Quali mit mind.  2,33 (Deutsch, Mathematik und Englisch) 

• Bei Quali in der Muttersprache → Muttersprache tritt an Stelle 
des Faches Englisch im Notendurchschnitt 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

M7, M8, M9 

Keine DaZ Note 

 3,33 (D, M, E) 

 

M10 

Keine DaZ Note 

Quali +  2,33 (D, M, E) 

Quali in Muttersprache 

 E wird ersetzt durch 
Muttersprache 
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Übertritt in Vorbereitungsklassen 

• Quali mit min.  2,5 in der 9. Jahrgansstufe 

• Wenn aus organisatorischen Gründen Besuch einer Vorberei-

tungsklasse nicht möglich ist, dann mit Quali (min.  2,5 in der 
9. Jahrgansstufe), Besuch der M9 möglich. 

• Bei Nichterreichen des Durchschnitts, entscheidet der Schul-
leiter mit dem Staatlichen Schulamt über eine Ausnahme. 

 

 

Quali  2,5 

M9 statt Vorbereitungs-
klasse 
 

Ausnahme durch Schul-
leitung und Schulamt 

 
 
 

Qualifizierender Abschluss der Mittelschule - Besondere Leistungsfeststel-
lung 

Gesetzeslage In Kürze 

§23 (1) MSO 
„Besondere Leistungsfeststellung“ 

− Die besondere Leistungsfeststellung für den qualifizierenden Abschluss der Mit-
telschule umfasst 
 
1. für alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler die Fächer Deutsch und Ma-
thematik, 
 
2. nach Wahl der Schülerin oder des Schülers eines der Fächer Englisch, Natur 
und Technik oder Geschichte/Politik/Geographie, 
 
3. nach Wahl der Schülerin oder des Schülers eines der Fächer Religionslehre, 
Ethik, Islamischer Unterricht, Sport, Musik, Kunst, Informatik, Informatik und digi-
tales Gestalten, Buchführung; hierbei kann nur ein Fach gewählt werden, das die 
Schülerin oder der Schüler als benotetes Fach besucht hat. 

 
 

Bedingungen für Quali 
 
 
 

 

§23 (2) MSO 
„Besondere Leistungsfeststellung“ 

− 1Für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache 
tritt auf Antrag ihrer Erziehungsberechtigten an die Stelle des 
Fachs Englisch das Fach Muttersprache, wenn das Staatsministe-
rium für eine Muttersprache einen Leistungstest, dessen Ergebnis 
als Jahresfortgangsnote zu werten ist, und Prüfungsaufgaben an-
bieten kann, sofern die Schülerin oder der Schüler einen schuli-
schen Leistungsnachweis in Muttersprache erbracht hat.  

− 2Für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache, 
die weniger als sechs Jahre eine deutsche Schule und in der Jahr-
gangsstufe 9 das Fach Deutsch als Zweitsprache besucht haben, 
tritt auf Antrag ihrer Erziehungsberechtigten an die Stelle des 
Fachs Deutsch das Fach Deutsch als Zweitsprache. 

 
 

Englisch kann auf Antrag 
durch das Fach Mutter-
sprache ersetzt werden, 
wenn ein Leistungstest 
und Prüfungsaufgaben 
angeboten werden kön-
nen. 

DaZ anstelle von 
Deutsch auf Antrag, 
wenn weniger als 6 
Jahre eine deutsche 
Schule besucht wurde 
(Regelklasse 9). 
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Gesetzeslage In Kürze 

− 3Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können an der besonde-
ren Leistungsfeststellung nach den §§ 23 bis 27 auch Schülerin-
nen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 des Mittlere-Reife-Zugs teil-
nehmen; anstelle der Jahresfortgangsnoten sind die Noten des 
Zwischenzeugnisses in die Gesamtbewertung einzubeziehen. 

− 4Abweichend von Abs. 1 Nr. 2 wählen diese Schülerinnen und 
Schüler nach Satz 3 zwei der Fächer Englisch, Natur und Technik 
oder Geschichte/Politik/Geographie und können eines dieser Fä-
cher durch eine Projektprüfung nach § 12 Abs. 4 ersetzen. 

− 5Schülerinnen und Schüler, die aus anderen weiterführenden Schularten nach 
dem Ende des ersten Schulhalbjahrs in die Jahrgangsstufe 9 der Mittelschule ein-
getreten sind und bei denen unter Berücksichtigung des Art. 52 Abs. 3 Satz 1 und 
2 BayEUG keine Jahresfortgangsnote gebildet werden kann, können an der be-
sonderen Leistungsfeststellung nur als andere Bewerberinnen und Bewerber 
nach § 28 teilnehmen. 

Besondere Leistungs-
feststellung auf Antrag 
(M-Zweig Jahrgangs-
stufe 9). 
 

Ein Fach (E, NT, GPG) 
kann durch eine Projekt-
prüfung ersetzt werden. 
 

 

 
 
 

Gesetzeslage In Kürze 

§28 (1) MSO 
„Teilnahme anderer Bewerberinnen oder Bewerber, Gleichwertig-
keitsanerkennung“ 

− 1An der besonderen Leistungsfeststellung können Bewerberinnen 
oder Bewerber teilnehmen, die die Jahrgangsstufe 9 oder 10 des 
Mittlere-Reife-Zugs besuchen und für die kein Antrag nach § 23 
Abs. 2 Satz 3 gestellt wurde, die die Jahrgangsstufe 9 in einer 
Deutschklasse besuchen oder die nicht Schülerinnen oder Schüler 
einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Mittelschule sind. 

− 2 § 23 Abs. 2 Satz 5 bleibt unberührt. 

− 3Schülerinnen oder Schüler einer anderen Schule als einer öffentlichen oder 
staatlich anerkannten Mittelschule müssen sich jedoch mindestens in der Jahr-
gangsstufe 9 befinden. 

− 4Für die besondere Leistungsfeststellung gelten die Bestimmungen für Schülerin-
nen und Schüler öffentlicher und staatlich anerkannter Mittelschulen entspre-
chend, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

 
 
 

Teilnahmebedingungen 
an der besonderen Lei-
tungsfeststellung für 
Schüler der Jahrgangs-
stufe 9 einer DK. 
 

 

Bedingung für nicht öffentliche 
oder nicht anerkannte Schule. 
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Gesetzeslage In Kürze 

§29 (1) MSO 
„Abschlussprüfung“ 

− Die Abschlussprüfung umfasst für alle Schülerinnen und Schüler die Fächer 
Deutsch, Mathematik und Englisch sowie eine Projektprüfung gemäß § 12 Abs. 4. 

 
 

Prüfung = D, M, E + Projekt-
prüfung 

§29 (2) MSO 
„Abschlussprüfung“ 

− Die Abschlussprüfung im Fach Englisch kann auf Antrag bei Schü-
lerinnen und Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache durch 
eine Prüfung in der nichtdeutschen Muttersprache ersetzt werden, 
wenn der Antrag bei der Aufnahme in die Jahrgangsstufe 9 oder 
10 gestellt und genehmigt worden ist. 

 
 

Nach Antrag kann die 
Prüfung in Englisch 
durch eine Prüfung in der 
Muttersprache ersetzt 
werden. 

§29 (3) MSO 
„Abschlussprüfung“ 

− 1Die Abschlussprüfung besteht 
 
1. im Fach Deutsch aus einer schriftlichen und mündlichen Prüfung in Form eines 
Referats, 
 
2. im Fach Mathematik aus einer schriftlichen Prüfung, 
 
3. im Fach Englisch aus einer schriftlichen und mündlichen Prüfung, 
 
 
4. aus einer Projektprüfung mit schriftlichen, mündlichen und praktischen Lernin-
halten des Fachs Wirtschaft und Beruf sowie des jeweiligen in der Jahrgangs-
stufe 10 besuchten berufsorientierenden Wahlpflichtfachs. 

− 2Die Abschlussprüfung im Fach Muttersprache besteht aus einer 
schriftlichen Prüfung als Fernprüfung. 

 
 

Abschlussprüfung: 
 
D: schriftl. und mdl. 
 
 
M: schriftl. 
 
E: schriftl. und mdl. 
 
 
Projektspezifisch: 
schriftl., mdl., praktisch 
 

Prüfung Muttersprache: 
schriftliche Fernprüfung 

 
 
 

Anmerkung: 

Diese Übersicht stellt nur eine Hilfestellung für die einzelnen Themengebiete dar. Maßge-

bend sind immer die aktuellen Fassungen der Gesetzgebung. 


